
X

_

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 25 Zustellgesetz, BGBl.Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung, wird öffentlich bekannt

gemacht, dass für Kisuule Farid,  in Mulago, StA. Uganda dessen Abgabestelle

unbekannt ist, bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Abteilung 3/Zimmer 105, ein

zuzustellendes Schriftstück liegt.

Der Empfänger des Schriftstückes wird hiermit aufgefordert, sich zur Empfangnahme desselben

bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Abteilung 3/Zimmer 105, einzufinden.

Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn seit dem Anschlag an der Amtstafel 2 Wochen verstrichen

sind.

Freundliche Grüße

Für die Bezirkshauptfrau
Peter Koller

Zum Anschlag an der Amtstafel: 2 Wochen
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